
Das Nutzungsrecht für ein Grab beträgt immer 20 
Jahre, entsprechend der gesetzlich festgelegten 
Ruhezeit von Verstorbenen. 

Gemäß § 8 der gültigen Gebührensatzung wird bei 
Neuerwerb eines jeden Grabes die Friedhofsnut-
zung- und Unterhaltungsgebühr fällig.

Friedhofsnutzungs- und                                           
Unterhaltungsgebühr (20 Jahre)  360 €

---------------------------------------------
Weitere Informationen zum Angebot von Gräbern 
auf den von der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfen 
entnehmen Sie bitte unserem Flyer „Grabarten“.

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat die 
Gebührensatzung für die verwalteten Friedhöfe am 
26.10.2016  beschlossen, bekannt gemacht wurde 
sie am 12.11.2016.
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5. Grabarten für Erdbestattungen

• Erdwahlgrab - auch Familiengrab für      
mehrere Sargbestattungen, auch Urnen

• Erdreihengrab für nur eine Sargbestattung  
und ohne Verlängerung der Nutzungszeit 

• Erdgemeinschaftsanlage - keine individuelle 
Pflege und keine Exhumierung möglich

Ein einstelliges Erdwahlgrab kann für 2 Sargbestat-
tungen genutzt werden. Bei der 1. Bestattung eines 
Sarges wird mit den Hinterbliebenen die Grabtiefe 
festgelegt. Bei doppeltiefer Bestattung des ersten 
Sarges, kann innerhalb der gesetzlichen Ruhefrist 
von 20 Jahren eine weitere einfach tiefe Bestattung 
im selben Grab stattfinden.

Gebührenübersicht für Sarggräber:

1. Erdwahlgrab ohne Pflege

einstellig 

zweistellig

dreistellig

vierstellig

   876 €

1.531 €

2.445 €

3.338 €

2. Erdreihengrab ohne Pflege    401 €
3. Erdgemeinschaftsgrab inkl.         

Pflege und Gestaltungselement

namentliche Nennung auf  dem       
Grabmal

1.055 €                           

   414 €    

 

Städtische Friedhöfe
Gebühren für Erdbestattungen



1.2 Abschiednahme in der Trauerhalle        156 € 
(60 min. inkl. Vor- und Nachbereitungszeit)

Für größere Trauergesellschaften ist die Abschied-
nahme in der Trauerhalle eine Möglichkeit, sich auch 
ohne anschließende Trauerfeier am offenen oder 
geschlossenem Sarg vom Verstorbenen zu verab-
schieden.

2. Trauerfeier in der Trauerhalle

Trauerhallennutzung

(60 min. inkl. Vor- und Nachbereitungszeit)

156 €

Nutzung der Orgel oder Musikanlage   32 €
Bahrwagen   14 €
Trauerzugführer   36 €
Sarggrab öffnen/schließen/einfach tief 400 €

Gesamtsumme 638 €

Die Trauerfeier am Sarg bietet allen Angehörigen, Be-
kannten und Freunden die Möglichkeit, im gemeinsa-
men Gedenken an den Verstorbenen inne zu halten. 

In die Feier können persönliche Erinnerungen in 
gesprochenen Worten, Bildern und Musik einfließen. 
Vor der Feier ist eine Abschiednahme am offenen 
Sarg möglich. 

Während der Trauerfeier ist der Sarg in der Regel ge-
schlossen in der Feierhalle aufgebahrt. Im Anschluss 
an die Feier wird der Sarg in das vorgesehene Grab 
bestattet.

1. Abschiednahme 

Die persönliche Verabschiedung vom Verstorbenen 
ist bei der Verarbeitung von Trauer ein erster und 
wesentlicher Schritt. Die Städtischen Friedhöfe bieten 
Ihnen dafür Räume und verschiedene Zeitrahmen an.

1.1 Abschiedsraum (30 min.)             64 € 

Dieser Raum ermöglicht einen Abschied direkt am 
offenen Sarg im kleinen Kreis der Hinterbliebenen.

Auf dem Südfriedhof steht auch eine große Trauer-
halle mit 160 Sitzplätzen zur Verfügung. 

Große Trauerhalle (Hauptkapelle)        590 €           
(90 min. inkl. Vor- und Nachbereitungszeit)

3. Zusatzleistungen

Die Ausgestaltung der unter Pkt. 2 aufgeführten 
Trauerfeier lässt sich durch Bestellung von natür-
lichem Kerzenlicht, Bahrtuch und Glockengeläut 
ergänzen. Dies gilt auch für die Ausschmückung 
der Grabstelle vor der Beerdigung des Sarges.

4. Stille Erdbestattung                 

Erdbestattungsübergaberaum                

(10 min. inkl. Vor- und Nachbereitungzeit)

  79 €

Bahrwagen   14 €
Trauerzugführer   36 €
Sarggrab öffnen/schließen/einfach tief 400 €

Gesamtsumme 529 €

Die Stille Erdbestattung ist die einfache Form 
der Beerdigung eines Sarges. Sie findet mit bis 
zu 10 Personen ohne Redner bzw. Pfarrer im                       
Erdbestattungsübergaberaum statt. Der Sarg            
wird im Raum mittig aufgebahrt. Während einem 
stillem kurzem Gedenken erklingt vom Friedhof 
ausgewählte Hintergrundmusik. Danach erfolgt           
der letzte Gang zum Grab.

 

 In dieser Übersicht finden Sie eine 
Beschreibung verschiedener Möglich-

keiten für einen würdevollen 
Abschied von Ihrem Verstorbenen. 
Sie erhalten einen Überblick über 

Gebühren für eine Bestattung im Sarg, 
   und den dafür zur Verfügung 
stehenden Gräbern auf allen 

kommunalen Friedhöfen. Haben Sie 
dazu Fragen oder möchten 

Sie ein persönliches Gespräch stehen 
wir Ihnen gern helfend im Infocenter 
und in der Friedhofsverwaltung am 

Südfriedhof zur Seite.


